
Wie beantrage ich einen
Schwerbehindertenausweis?

In Deutschland kannst du einen
Schwerbehindertenausweis beantragen,

wenn bei dir eine Schwerbehinderung
vorliegt. Hier sind die Schritte, die du

unternehmen kannst, um einen
Schwerbehindertenausweis zu beantragen:



Feststellung der Schwerbehinderung:

Ein Arzt oder eine Ärztin muss die Schwerbehinderung feststellen
und den Grad der Behinderung (GdB) bestimmen. Dies kann der
behandelnde Arzt oder eine spezielle Begutachtungsstelle, wie der
Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) oder der
Ärztliche Dienst des Versorgungsamtes, durchführen.

Antrag stellen:
 

Du musst einen Antrag auf Feststellung der Schwerbehinderung
stellen. Diesen Antrag erhältst du beim Versorgungsamt oder online
auf der Webseite des Versorgungsamtes oder des zuständigen
Landesamtes. Alternativ kannst du den Antrag auch persönlich
abholen.

Ärztliches Gutachten:

Der Antrag sollte gemeinsam mit einem ärztlichen Gutachten
eingereicht werden. Dein behandelnder Arzt kann dieses Gutachten
ausstellen oder es wird durch den MDK erstellt.

Ausfüllen des Antragsformulars:

Fülle das Antragsformular sorgfältig aus und lege alle erforderlichen
Unterlagen bei, dazu gehört in der Regel das ärztliche Gutachten.
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Einreichen des Antrags:

Den Antrag und die Unterlagen reichst du bei der zuständigen
Behörde ein. In der Regel ist das das Versorgungsamt oder das
Landesamt für Soziales.

Entscheidung und Bescheid:

Die Behörde prüft deinen Antrag und entscheidet über die
Feststellung der Schwerbehinderung sowie den Grad der
Behinderung. Du erhältst einen schriftlichen Bescheid über die
Entscheidung.

Schwerbehindertenausweis erhalten:

Wenn die Schwerbehinderung festgestellt wird, erhältst du den
Schwerbehindertenausweis. Dieser beinhaltet Angaben zum GdB
und eventuell weitere Merkzeichen, die bestimmte
Nachteilsausgleiche signalisieren.

Es ist wichtig zu beachten, dass die genauen Regelungen und
Zuständigkeiten je nach Bundesland variieren können. Daher ist es
ratsam, sich vorab bei der zuständigen Behörde oder dem
Versorgungsamt über die genauen Anforderungen und den Ablauf
des Antragsverfahrens zu informieren.
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